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Änderungsantrag 
 
der Fraktion der AfD  
 
 
zu dem Gesetzentwurf der Landesregierung 
Drucksache 17/11100 und Ergänzungen der Landesregierung – Drucksachen 17/11800 und 
17/11850 –  
 
zu der Beschlussempfehlung und dem Bericht 
des Haushalts- und Finanzausschusses 
Drucksache 17/11903 
 
Gesetz über die Feststellung des Haushaltsplans des Landes Nordrhein-Westfalen für 
das Haushaltsjahr 2021 (Haushaushaltsgesetz 2021) 
 
hier:                             
 
Kapitel 03 110  Polizei 
 
Titel 812 00   Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen 
 
Erhöhung des Baransatzes  
 
2021        Ansatz lt. HH 2020 
von 32 201.100 Euro                                 47.136.400 Euro  
um 29.000.000 Euro 
auf 61.201.100 Euro      
 
Erwerb von Distanzelektroimpulsgeräten (DEIG) für 25.000.000 € 
Erwerb von Trainingskartuschen für 4.000.000 € 
 
Begründung: 
 
Zwar ist der Waffenkatalog des PolG NRW mittlerweile um DEIG erweitert, allerdings „fehlt der 
Polizei jedoch weiterhin ein geeignetes Distanzgerät als Hilfsmittel der körperlichen Gewalt für 
alle operativen Einheiten im täglichen Dienst“ (Stellungnahme 17/1890, A07/1, S.2), da sich 
die Einführung aus Sicht der DPolG aufgrund der Pilotierung auch gegenwärtig weiter 
verzögert (vgl. (Stellungnahme 17/3139 A07/1, S. 3). Die Erprobungsphase in den 
Kreispolizeibehörden soll im erst im jetzt kommenden Januar 2021 beginnen und zwölf Monate 
umfassen. Erst im Anschluss daran soll die Auswertung erfolgen (vgl. Vorlage 17/4161, S. 11). 
 
Laut GdP entstünden durch die einmalige Investition in DEIG als zusätzliches Einsatzmittel in 
jedem Streifenwagen und die darüber hinaus (jährlich) benötigten Trainingskartuschen Kosten 
von insgesamt 29.000.000 € im Haushaltsjahr 2020. 
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Die in diesem Änderungsantrag geforderte Erhöhung des Baransatzes ist eine Investition in 
die Sicherheit der nordrhein-westfälischen Polizeibeamten. 
 
Zu DEIG liegen durch ihren Einsatz bei Spezialeinheiten, Bundespolizei und in anderen 
Bundesländern ausreichend positive Erfahrungen vor (vgl. (Stellungnahme 17/1890, A07/1, 
S.2f.). 
 
Bezüglich jener überaus positiven Erfahrungswerte anderer Bundesländer mit dem DEIG und 
dessen präventiver Wirkung merkt die DPolG in ihrer aktuellen Stellungnahme an: 
 
„Ergebnisse aus anderen Bundesländern, so jüngst der Bericht des Innenministers von 
Rheinland-Pfalz im dortigen Innenausschuss des Landtags, bescheinigen die positiv 
präventive Wirkung mit einem signifikanten Rückgang an Übergriffen/ -Gewalt gegen 
einschreitende Polizeibeamtinnen und -Beamte. In NRW erleben wir aber genau die 
gegenteilige Entwicklung. Übergriffe auf Polizeivollzugsbeamte, auch unter Verwendung von 
Hieb- und Stichwaffen, haben drastisch zugenommen. Es ist daher nunmehr dringend 
geboten, entsprechende Geräte auszuschreiben und schnellstmöglich zu beschaffen. Wir 
verweisen dazu auf die zahlreichen Stellungnahmen seit 2010 zur Einführung des DEIG für 
die Polizei NRW in Fahrzeugausstattung.“ (Stellungnahme 17/3139 A07/1, S. 3). 
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